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nur in Übereinstimmung mit der 
historischen Notwendigkeit ange
wandt. Jede Zwangsanwendung ge
genüber Werktätigen wird durch 
die Schaffung einer entsprechenden 
politisch-moralischen Basis vorbe
reitet. Lenin hat wiederholt darauf 
hingewiesen, „daß wir dann richtig 
und erfolgreich Zwang anwandten, 
wenn wir es verstanden, vorher dafür 
eine Basis durch Überzeugung zu 
schaffen“. Die Anwendung von staat
lichem Zwang wird immer wirksamer 
mit Formen der unmittelbar gesell
schaftlichen Einwirkung verbunden. 
Als Garant zur Durchsetzung des 
-> sozialistischen Rechts wird der 
Zwang in Form von -> Sanktionen 
angewandt. Ihre Anwendung erfolgt 
in strenger Übereinstimmung mit der 
-> sozialistischen Gesetzlichkeit. Die 
Festlegung von Sanktionen und ihre 
Durchsetzung ist an prozessuale Nor
men gebunden und erfolgt in der 
sozialistischen Gesellschaft in Über
einstimmung mit den Prinzipien der 
Humanität und den ethischen Grund
sätzen des Sozialismus.

Umweltschutz: Gesamtheit von
Maßnahmen zum Schutz der natür
lichen Umwelt des Menschen vor 
schädigenden Einflüssen, die aus 
menschlicher Tätigkeit resultieren, 
einschließlich des Schutzes des Men
schen vor Lärm. Die Maßnahmen 
des sozialistischen Staates zum U., 
insbesondere zur Reinhaltung von 
Landschaft, Luft und Gewässern, zur 
Eindämmung des Industrie- und Ver
kehrslärms, zur schadlosen Beseiti
gung und geordneten Ablagerung von 
industriellen Rückständen und Sied
lungsabfällen sowie zum gefahrlosen 
Umgang mit chemischen Mitteln, 
haben eine große Bedeutung für das 
Wohlbefinden der Menschen, den 
verfassungsmäßig garantierten Schutz 
ihrer Gesundheit und ihres Rechts 
auf Erholung, als Elemente der Ver
besserung ihrer Arbeits- und Lebens
bedingungen. Gleichzeitig dienen sie 
der Steigerung der Nutzbarkeit der

Natur. U., Gestaltung der Umwelt 
und rationelle Nutzung der Natur- 
reichtümer bilden engstens mitein
ander verbundene gesellschaftliche 
Aufgabenstellungen. Der U. ist ein 
bedeutender Teil der sozialistischen 
Landeskultur und ist in deren ein
heitliche komplexe staatliche Leitung 
und Planung integriert. Besonders 
hohe Verpflichtungen ergeben sich 
für die Produktionsbetriebe, damit 
aus ihrer Tätigkeit eine Beeinträch
tigung der natürlichen Umwelt wei
testgehend ausgeschlossen wird. Der
U. ist mit z. T. erheblichen Investi
tionen verbunden, bedarf der Kon
zentration der Mittel auf Schwer
punkte sowie der Einbeziehung in 
Rationalisierungsmaßnahmen, in die 
Wettbewerbs-und Neuererbewegung. 
Die planmäßige Nutzbarmachung der 
fortgeschrittensten Erkenntnisse von 
Wissenschaft und Technik für die 
Gewährleistung und Vervollkomm
nung des U. ist Bestandteil der -> 
sozialistischen ökonomischen Integra
tion. Der U. trägt nationalen, regio
nalen und globalen Charakter. Er 
erfordert internationale Abkommen 
und gemeinsames Handeln im Rah
men der UNO und ihrer Organisa
tionen. Unter kapitalistischen Pro
duktionsverhältnissen wird der U. 
nur bedingt wirksam ; das Privat
eigentum an Produktionsmitteln ver
hindert seine planmäßige, staatlich 
geleitete Verwirklichung. —> Recht 
der sozialistischen Landeskultur

Unabdingbarkeit des Rechts ->
Rechtsverbindlichkeit

unerlaubte Handlung: rechtswid
rige Zufügung eines Schadens, welche 
die außervertragliche zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit des Schädigers 
gegenüber dem Geschädigten be
gründet. Die u. H. ist eine rechts
erhebliche Tatsache, die zu einem 
außervertraglichen -> Schuldverhält
nis zwischen dem Schädiger und dem 
Geschädigten führt. Allgemeine Vor
aussetzungen von Schuldverhältnissen
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